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Zur Person

Oliver Völksch

●Selbstständiger Bauingenieur

●Seit 2007 externer Sachverständiger der KfW

●Energie-Effizienz-Experte

●Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen

●Mitglied im Deutschen Energieberater Netzwerk e.V.

●Referent der DEN-Akademie
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Agenda

● Neuordnung der Förderlandschaft

● Grundsätzliches zur BEG

● BEG Einzelmaßnahmen

● BEG Effizienzgebäude (NWG)
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Ein politischer Auftrag                                  
vom 28.9.2010
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Energieeinsparung im Gebäudebereich –
Instrumente des Bundes
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Gesetzgebung zur Gebäudeenergieeffizienz
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Energieeinsparung im Gebäudebereich –
Instrumente des Bundes
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Die Förderlandschaft 2021 

Was hat die Bundesregierung zur 

Energieeffizienzförderung von 

Gebäuden beschlossen?

Überarbeitete Förderstrategie des Bundes

2017 → „Förderstrategie Energieeffizienz und                                                           

Wärme aus erneuerbaren Energien“
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Neuordnung für 2021 / Grobstruktur                                                      
Bereinigung der Förderlandschaft

Die BEG integriert folgende 

Programme ganz oder teilweise :

• Energieeffizient Sanieren Kredit 

(151/152)

• Energieeffizient Sanieren 

Investitionszuschuss (430)

• Energieeffizient Bauen Kredit 

(153)

• Energieeffizient Bauen und 

Sanieren Zuschuss Baubegleitung 

(431)

• IKK Energieeffizient Bauen und 

Sanieren (217/218)

• IKU Energieeffizient Bauen und 

Sanieren (220/219)

• KfW Energieeffizienzprogramm 

Energieeffizient Bauen und 

Sanieren (276/277/278)

• Marktanreizprogramm (MAP)

• Anreizprogramm Energieeffizienz 

(APEE)

• Förderprogramm des Bundes für 

die Heizungsoptimierung (HZO)

Umfassendes Förderangebot in einem Programm
→ künftig 1 statt 4 Programme mit 3 statt 10 Teilprogrammen
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Zentrale Kernpunkte der BEG                                
Weiterentwicklung und Modernisierung der Förderung

• Vereinfachte Zugänglichkeit: Sämtliche Förderangebote mit nur einem           

Antrag bei nur einer Institution (KfW oder BAFA)

• Flexibilität für die Bürger erhöhen: Zuschuss und Kredit wird für jeden 

Fördertatbestand parallel angeboten

• Ambitionssteigerung: Streichung EH 115, Einführung EH 40 bei Sanierungen 

(WG/NWG) und Neubau (NWG)

• Stärkere Fokussierung auf erneuerbare Energien: Einführung von 

Effizienzhaus EE Klassen

• Einheitliche Förderlogik: Harmonisierung Förderung WG und NWG

• Modernes und umfassendes Förderangebot: Digitalisierungsmaßnahmen / 

Nachhaltigkeitsaspekte (NH Klassen) 

• Schnittstellen zur Energieberatung: Erstmalige Berücksichtigung individueller 

Sanierungsfahrpläne (iSFP) in der Investivförderung

Angestrebtes Ziel:    Antragsverfahren deutlich vereinfachen



Februar 2021FIT für die BEG11

Die zukünftige Förderung von 

Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich
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BEG - Richtlinien und TMA                                                                                          
Dokumente für EM, WG und NWG
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BEG                                                                                           
Wer darf einen Antrag stellen?

Alle Träger von Investitionsmaßnahmen, wie 

• Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften; 

• freiberuflich Tätige; 

• kommunale Gebietskörperschaften, Gemeinde- und Zweckverbände                    

und rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen 

Gebietskörperschaften; 

• Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, zum Beispiel Kammern 

oder Verbände

• gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen; 

• Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmer und kommunale Unternehmen; 

• sonstige juristische Personen des Privatrechts, einschließlich 

Wohnungsbaugenossenschaften. 

Die Antragsberechtigung gilt für Eigentümer, Contractoren und Pächter oder 

Mieter mit Erlaubnis des Eigentümers des Grundstücks, Grundstücksteils, 

Gebäudes oder Gebäudeteils, auf oder in dem die Maßnahme umgesetzt 

werden soll.



Februar 2021FIT für die BEG14

BEG                                                                                           
Wer darf einen Antrag stellen?

Alle Träger von Investitionsmaßnahmen, wie 

• Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften; 

• freiberuflich Tätige; 

• kommunale Gebietskörperschaften, Gemeinde- und Zweckverbände                    

und rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen 

Gebietskörperschaften; 

• Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, zum Beispiel Kammern 

oder Verbände

• gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen; 

• Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmer und kommunale Unternehmen; 

• sonstige juristische Personen des Privatrechts, einschließlich 

Wohnungsbaugenossenschaften. 

Die Antragsberechtigung gilt für Eigentümer, Contractoren und Pächter oder 

Mieter mit Erlaubnis des Eigentümers des Grundstücks, Grundstücksteils, 

Gebäudes oder Gebäudeteils, auf oder in dem die Maßnahme umgesetzt 

werden soll.
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Zeitplan BEG

Seit 01.01.2021BEG Einzelmaßnahmen (EM) in Zuschussförderung 

startet über das BAFA, inkl. iSFP-Bonus – also auch EM 

der Gebäudehülle als Zuschuss über BAFA
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Seit 01.01.2021BEG Einzelmaßnahmen (EM) in Zuschussförderung 

startet über das BAFA, inkl. iSFP-Bonus – also auch EM 

der Gebäudehülle als Zuschuss über BAFA

Bis 30.06.21 Kreditförderung Energieeffizient Bauen und Sanieren für 

EM, Wohngebäude und Nichtwohngebäude läuft

übergangsweise weiter über KfW (wie 2020)

Zeitplan BEG
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Seit 01.01.2021BEG Einzelmaßnahmen (EM) in Zuschussförderung 

startet über das BAFA, inkl. iSFP-Bonus – also auch EM 

der Gebäudehülle als Zuschuss über BAFA

Bis 30.06.21 Kreditförderung Energieeffizient Bauen und Sanieren für 

EM, Wohngebäude und Nichtwohngebäude läuft

übergangsweise weiter über KfW (wie 2020)

Ab 01.07.21 BEG EM in Kreditvariante startet durch KfW, also dann 

auch Einzelmaßnahmen im Heizungsbereich über KfW

Ab 01.07.21 BEG WG und BEG NWG startet, bleibt bis 31.12.22 bei KfW

Zeitplan BEG
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Seit 01.01.2021BEG Einzelmaßnahmen (EM) in Zuschussförderung 

startet über das BAFA, inkl. iSFP-Bonus – also auch EM 

der Gebäudehülle als Zuschuss über BAFA

Bis 30.06.21 Kreditförderung Energieeffizient Bauen und Sanieren für 

EM, Wohngebäude und Nichtwohngebäude läuft

übergangsweise weiter über KfW (wie 2020)

Ab 01.07.21 BEG EM in Kreditvariante startet durch KfW, also dann 

auch Einzelmaßnahmen im Heizungsbereich über KfW

Ab 01.07.21 BEG WG und BEG NWG startet, bleibt bis 31.12.22 bei KfW

Ab 01.01.23 Zuschussförderung BEG WG und BEG NWG wird von KfW 

auf BAFA übertragen, Kreditförderung läuft weiter bei KfW

Zeitplan BEG
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Die zukünftige Förderung von 

Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich

BAFA-Start
am 1.1.2021
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BEG – Einzelmaßnahmen
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BEG – Einzelmaßnahmen
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• Zuschusshöhen bleiben bestehen und werden ergänzt (von 20% bis 55%)

• Förderfähige Kosten auf 1.000 Euro pro m² NGF, max. 15 Mio EUR

• Förderhöchstbetrag pro Antrag und Kalenderjahr ausschöpfbar

• BAFA ab 1.1.2021 Zuschuss für Maßnahmen an der Gebäudehülle

• Unveränderte Anforderungen für die Sanierung der Gebäudehülle 

• BAFA-Zuschuss Heizung nur noch für Bestandsgebäude

• Teilweise neue Mindestanforderung bei Heizsystemen

• KfW-Förderdarlehen für Heizung ab 1.7.2021

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Kurzübersicht



Februar 2021FIT für die BEG23

9.4.1. Zuschussförderung

Eine Zuschussförderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der 

Befristung beträgt 24 Monate ab Zugang der Zusage /des 

Zuwendungsbescheids (Bewilligungszeitraum). Die Befristung kann auf 

begründeten Antrag um maximal 24 Monate verlängert werden

9.4.2. Kreditförderung ab 1.7.2021

Der Kredit muss innerhalb von 12 Monaten nach Kreditzusage 

abgerufen werden. Diese Frist wird für noch nicht ausgezahlte 

Kreditbeträge ohne gesonderten Antrag um 24 Monate verlängert.

Die Abruffrist kann um weitere 12 Monate verlängert werden, wenn der 

Abruf innerhalb der ursprünglichen Frist…………

Der Verwendungsnachweis innerhalb von 18 Monaten nach Vollabruf 

des Kredits und spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des 

Abrufzeitraums

BEG                                                                                  
Wissenswertes zur Förderrichtlinie
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8.7. Kumulierungsverbot, Kombination mit anderen Förderprogrammen

• Eine Kumulierung einer Förderung für dieselbe Maßnahme nach dieser 

Richtlinie……..

Ergibt sich infolge der Kumulierung für die zu fördernde Maßnahme eine 

Förderquote von insgesamt mehr als 60 Prozent, hat dies der 

Fördernehmer dem jeweiligen Durchführer anzuzeigen.

• Für dieselbe Maßnahme darf jeweils nur ein Antrag entweder bei der 

KfW oder dem BAFA gestellt werden; eine doppelte Antragstellung ist 

ausgeschlossen.

• Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Förderung der 

energetischen Gebäudesanierung ausgeschlossen. Antragsteller 

müssen sich verpflichten, für dieselbe Maßnahme keinen Antrag auf 

steuerliche Förderung zu stellen.

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Wissenswertes zur Förderrichtlinie
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9.4.1. Zuschussförderung

Eine Zuschussförderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der 

Befristung beträgt 24 Monate ab Zugang der Zusage /des 

Zuwendungsbescheids (Bewilligungszeitraum). Die Befristung kann auf 

begründeten Antrag um maximal 24 Monate verlängert werden

9.4.2. Kreditförderung ab 1.7.2021

Der Kredit muss innerhalb von 12 Monaten nach Kreditzusage 

abgerufen werden. Diese Frist wird für noch nicht ausgezahlte 

Kreditbeträge ohne gesonderten Antrag um 24 Monate verlängert.

Die Abruffrist kann um weitere 12 Monate verlängert werden, wenn der 

Abruf innerhalb der ursprünglichen Frist…………

Der Verwendungsnachweis innerhalb von 18 Monaten nach Vollabruf 

des Kredits und spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des 

Abrufzeitraums

BEG                                                                                  
Wissenswertes zur Förderrichtlinie
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BEG                                                  
Zeitpunkt der Antragstellung

Antrag BEG

Die Antragstellung muss vor Vorhabenbeginn erfolgen.                                 

Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss eines der Ausführung 

zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. 

Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden. 
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BEG                                                  
Antragstellung



Februar 2021FIT für die BEG28

9.3. Fachunternehmererklärung / Einbindung eines 

Energieeffizienzexperten

• Für Anträge auf Förderung von Einzelmaßnahmen nach Ziffer  

5.3. und 5.4. ist die Erklärung des Fachunternehmers über die 

Einhaltung…… ausreichend („Fachunternehmererklärung“).

• Für Anträge, die auch die Förderung von Einzelmaßnahmen nach 

Ziffer 5.1., 5.2. oder 5.5. beinhalten, ist für die Beantragung der 

Förderung ein Experte der Energieeffizienz-Expertenliste 

einzubinden

5.1. Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

5.2. Anlagentechnik (außer Heizung)

5.3. Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)

5.4. Heizungsoptimierung

5.5. Fachplanung und Baubegleitung

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Wissenswertes zur Förderrichtlinie
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Fachplanung und Baubegleitung  (50 % Zuschuss)

Gefördert werden energetische Fachplanungs- und Baubegleitungs-

leistungen im Zusammenhang …… 

…….Hierzu zählt auch eine akustische Fachplanung in Verbindung mit 

dem Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei 

stationären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-

schutz für relevante technische Anlagen.

Förderfähige Kosten 5 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche und 

insgesamt maximal 20.000 Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid.

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Wissenswertes zur Förderrichtlinie
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BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle



Februar 2021FIT für die BEG31

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle
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1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle 

1.1 Dämmung der Gebäudehülle, Sanierung von Fenstern, Türen und    

Vorhangfassaden

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
„Brisante“ TMA

• Bei Sanierungsmaßnahmen – insbesondere an der wärmeübertragenden 

Gebäudehülle – ist stets zu prüfen, ob Maßnahmen zur Einhaltung des 

Mindestfeuchteschutzes, insb. Vermeidung von Tauwasserausfall und 

Schimmelpilzbildung durch Einhaltung des Mindestluftwechsels und des 

Mindestwärmeschutzes, erforderlich sind.

• Bei Wohn- und Nichtwohngebäuden ist bei allen Maßnahmen auf eine 

wärmebrückenminimierte und luftdichte Ausführung zu achten. 

• Entsprechende Nachweise sind zu führen. Notwendige Maßnahmen sind 

umzusetzen.
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1.1.1 Nachweise

BEG – Einzelmaßnahmen                                       
TMA

• Nachweise für die wärmebrückenminimierte und luftdichte Ausführung

• Bestätigung eines Experten der Energieeffizienz-Experten-Liste 

(www.energie-effizienz-experten.de) zum Aufbau und der Art der Dämmung, 

bzw. bei Fenstern und Türen Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen 

an die U-Werte, und zum wärmebrückenminimierten und luftdichten Einbau

• Herstellernachweise der energetischen Eigenschaften, insbesondere bei 

Dämmmaßnahmen zu den Bemessungswerten der Wärmeleitfähigkeit der 

verbauten Materialien bzw. den U-Werten bei Fenstern / Türen / Tore

• Vorhabensbezogene Rechnungen und Nachweise über die geleisteten 

Zahlungen, Aufstellung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen und –

kosten 

Technische Projektbeschreibung (TPB) statt BzA

Technischer Projektnachweis (TPN) statt BnD
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BEG – Einzelmaßnahmen Gebäudehülle                                      
Förderkonditionen
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BEG – Einzelmaßn. Heizungsoptimierung
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BEG – Einzelmaßnahmen Anlagentechnik

(außer Heizung)
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BEG – TMA - NWG

EM Anlagentechnik (außer Heizung)

2.1.3 Austausch von Komponenten in bestehenden 

Lüftungsanlagen

• Einbau drehzahlgeregelter Ventilatoren mit einem Effizienzgrad gemäß 

Anhang IV Tabelle 1 der Verordnung der Europäischen Union Nummer 

327/2011

• Einbau von RLT-Geräten, die mindestens den Anforderungen nach 

Anhang III Nummer 2 der Verordnung der Europäischen Union 

Nummer 1253/2014 vom 7. Juli 2014 entsprechen

• Nachrüstung von Frequenzumformern zur stufenlosen Regelung von 

Bestandsmotoren

• Einbau einer Wärmerückgewinnung, die mindestens der 

Klassifizierung H1 nach DIN Euronorm 13053:2012-02 entspricht

• …
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BEG – TMA - NWG

EM Anlagentechnik (außer Heizung)
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BEG – Einzelmaßnahmen Heizungsanlagen
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BEG – Einzelmaßnahmen Heizungsanlagen                                      
Förderkonditionen
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BEG – Einzelmaßnahmen Heizungsanlagen                                      
Förderkonditionen
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BEG – Einzelmaßnahmen Heizungsanlagen                                       
Technische Mindestanforderungen  - Beispielhaft
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BEG – Einzelmaßnahmen Heizungsanlagen                                       
Publikationen des BAFA 
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BEG – FAQ ist schon am Start

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
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BEG – FAQ ist schon am Start

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
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BEG                                                  
Infoblatt zu den förderfähigen Kosten
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Die zukünftige Förderung von 

Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich
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BEG – Effizienzgebäude ab 1.7.2021                                       
Neubau und Sanierung
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BEG – Effizienzgebäude ab 1.7.2021                                       
Neubau und Sanierung
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Tilgungszuschuss

oder Zuschuss
Zinssatz

+

ab

0,?? %

20 %

15 %

BEG – Effizienzgebäude ab 1.7.2021                                       
Neubau

40

55

40 EE/NH

55 EE/NH

22,5 %

17,5 %

Darlehenshöchstbetrag:  bis 2.000 € pro qm Nettogrundfläche,   max. 30 Mio. € pro Zusage
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KfW-Effizienzgebäude 100 

KfW-Effizienzgebäude 70 

KfW-Effizienzgebäude Denkmal

KfW-Effizienzgebäude 55 

KfW-Förderstandards

KfW-Effizienzgebäude 40 

bis

2.000 €

pro qm

Netto-

Grund-

Fläche

max. 

30 Mio. €

Förder-

höchst-

betrag
Zinssatz

Tilgungszuschuss

oder Zuschuss

35 %0,?? %
p.a. 

effektiv *
+

40 %

EH-Standard

25 %

27,5 %

45 %

Förder-

höchst-

betrag

+ 5 %

EE / NH-Bonus

Tilgungszuschuss

oder Zuschuss

+

BEG – Effizienzgebäude ab 1.7.2021                                       
Bestandsgebäude (bei Antrag älter als 5 Jahre)
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BEG – Effizienzgebäude ab 01.07.2021                                      
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EE-Paket: Zusatzanforderungen an den Einsatz von Wärme aus 

erneuerbaren Energien

Der nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) berechnete 

Wärme- und Kälteenergiebedarf des Effizienzgebäudes muss bei einem EE-

Paket zu einem Mindestanteil von 55% durch die Nutzung erneuerbarer 

Energien gedeckt werden.

Solarthermie, Strom aus EE, Umweltwärme, Abwärme aus Abwasser, feste 

und gasförmige Biomasse, Kälte aus EE, Anschluss an Fernwärme / 

Fernkälte (mehr als als 55% EE)

BEG – Effizienzgebäude                                       
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NH-Paket: Bei anerkannter Nachhaltigkeitszertifizierung

Beim Nachhaltigkeitspaket (NH-Paket) muss die akkreditierte 

Zertifizierungsstelle mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung die Übereinstimmung 

der Maßnahme mit den Anforderungen des Qualitätssiegels „Nachhaltiges 

Gebäude" des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 

bestätigen. 

www.nachhaltigesbauen.de.

BEG – Effizienzgebäude                                       
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https://www.nachhaltigesbauen.de
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Fachplanung und Baubegleitung von Effizienzgebäuden

Gefördert werden energetische Fachplanungs- und Baubegleitungs-

leistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von EG.

…….Hierzu zählt auch eine akustische Fachplanung in Verbindung mit 

dem Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei 

stationären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-

schutz für relevante technische Anlagen ….. sowie….. 

Nachhaltigkeitszertifizierungen

Förderfähige Kosten auf 10 Euro pro qm Nettogrundfläche, höchstens 

40.000 Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid.

Die Förderquote beträgt 50 % Zuschuss.

BEG                                                                                      
Förderrichtlinie NWG
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Die Bundesförderung für effiziente 

Gebäude in der Praxis (NWG)
Hintergründe, Anforderungen und Auswirkungen im Überblick

Dipl.-Ing. Oliver Völksch

25. Februar 2021

Zukunft Altbau Praxisdialog online


